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 Veröffentlicht am 26.09.1994

Index

82/05 Lebensmittelrecht

Norm

LMG 1975 §9 Abs1 litb;

Rechtssatz

Der Begri8 "Gutachten" in § 9 Abs 1 lit b LMG 1975 ist dahingehend zu ergänzen, daß dem Verbot solche "Gutachten"

unterliegen, die nach dem Erscheinungsbild des Hinweises nach der Verkehrsau8assung mit Angehörigen der

Heilberufe in Zusammenhang zu bringen sind.

Schlagworte

Bodenschätzung; Ermittlung der Klimaabschläge
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